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Statthalter, dass sein Bericht streng vertraulich 
behandelt wird. Er wird die Stadt Wien anweisen, den 
Prediger zu St. Salvator zu entfernen; der Statthalter 
soll berichten, ob die Stadt dem Befehl nachkommt. 
 
Der vorliegende Brief konnte leider nicht sofort 
befördert werden, da er aus Gründen der 
Geheimhaltung durch den Hofsekretär Unverzagt 
überbracht werden sollte, der aber für einige Tage 
erkrankt war. 

 
1.2.1570 Kaiser Maximilian schreibt erneut an den Statthalter 

Schönkirchen: 
 

 Er hat der Stadt Wien befohlen, dem Treiben des 
Pfarrers von St. Salvator Einhalt zu gebieten. Der 
Pfarrer hat darauf Beschwerde bei der Stadt Wien und 
diese beim Statthalter eingelegt und gefordert, dass die 
nö. Regierung den Pfarrer wieder einsetzt und weitere 
Maßnahmen gegen ihn unterbindet. Diesem Gesuch 
hat der Statthalter stattgegeben. 
 

 Der Kaiser verlangt nun 
 

• die Einsendung aller Akten, d.h. der Absetzung 
des Pfarrers, die Beschwerdeschriften des 
Pfarrers und der Stadt Wien und die Bescheide 
des Statthalters. 
 

• eine Begründung des Statthalters, warum er den 
Pfarrer wieder eingesetzt und damit die Stellung 
der Regierung gegenüber dem Volk geschwächt 
hat. 
 

• eine Begründung, warum die nö. Regierung hier 
eine Entscheidung in einer Sache getroffen hat, 
für die sie nicht zuständig ist 

 
Der Kaiser befiehlt dem Statthalter, die Stadt Wien 
anzuweisen, den Pfarrer unverzüglich seines Amtes zu 
entheben und ihn nirgendwo weiter zu beschäftigen. 

 
5.2.1570 Schwer leserlicher Brief eines Herrn von Trautson aus 

Prag an Joachim von Schönkirchen in Wien. 
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